
DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN UND 
VORSCHRIFTEN MIT ÜBERGANGSFRISTEN  
 

• Kennzeichnung 
• Gefahrzettel 
• Placards 
• Warntafeln 

 



KENNZEICHNUNG 
Umverpackung und Bergung 

Umverpackungen, die mit dem 
Ausdruck UMVERPACKUNG 
gekennzeichnet sind als auch 
Bergungsverpackungen und 
Bergungsdruckgefäße, die mit 
dem Ausdruck BERGUNG 
gekennzeichnet sind, müssen  
mindestens eine Schrifthöhe von    
12mm haben. 
        
Übergangsfrist bis:  
31. Dezember 2015 

mind. 
12mm 

mind. 12mm 

 BERGUNG/SALVAGE 
mind. 12mm 

Das Gleiche gilt auch für alle Gefahrzettel und 
Kennzeichnungen mit UN Nummern! 



KENNZEICHNUNG 
Begrenzte Mengen   

……… 

Die alten Rauten mit den UN Nummern oder 
der Aufschrift LQ werden ersetzt durch das 
neue schwarz/weiß Kennzeichen mit den 
schwarzen Dreiecken in der oberen und 
unteren Ecke der Raute und einer schwarzen 
Randlinie. 
! Übergangsfrist abgelaufen zum 
30. Juni 2015 ! 

Die Maße des Kennzeichens sind exakt 
vorgegeben mit einer Randlinie von 
mindestens 2mm Stärke und einer Seitenlänge 
der Raute von mindestens 100mm Länge. 
Bei kleinen Versandstücken kann das 
Kennzeichen auf das Maß 50x50mm 
verkleinert werden entsprechend verringert 
sich die Stärke der Seitenlinie auf 1mm. 

mind. 2mm 

Gilt auch für 
Luftverkehr 

Y 

Y 



KENNZEICHNUNG 
Umweltgefährdende Stoffe  

Die Maße des Kennzeichens sind exakt 
vorgegeben mit einer Randlinie von 
mindestens 2mm Stärke und einer 
Seitenlänge der Raute von mindestens 
100mm Länge wie bisher. 
 
Übergangsfrist für die Randlinie: 
01.01.2017 
 
Wenn es die Größe des Versandstücks 
erfordert, dürfen die 
Abmessungen/Linienbreite reduziert 
werden . 
 
Die Proportionen aller charakteristischen 
Merkmale müssen den abgebildeten jedoch  
in etwa entsprechen! 

mind. 2mm 



KENNZEICHNUNG 
Freigestellte Mengen  

Das Kennzeichen muss die Form 
eines Quadrats haben. Mindestmaß 
der Seitenlängen 100mm 
Übergangsfrist für die Randlinie: 
31.12.2016 
 
Schraffierung und Symbol müssen 
die gleiche Farbe haben rot oder 
schwarz 

mind. 100mm 



KENNZEICHNUNG 
erwärmte Stoffe 

Gleichseitiges Dreieck mit 
Schenkellänge mind. 250mm 



Gefahrzettel 
 

mind.2mm 

5mm 

* 

*** 

** 

Übergangsfrist:  01.01.2017 

Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen reduziert 
werden, sofern die Symbole und die übrigen Elemente des Gefahrzettels deutlich sichtbar 
bleiben. Die Linie innerhalb des Rands muss in einem Abstand von 5mm zum Rand des 
Gefahrzettels verbleiben. Die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands muss 2mm 
betragen. 



                           Placards 
 

12,5mm 

    
* *

  
mind. Zeichenhöhe:  
2,5cm 



                           
Warntafeln 

 

33 
1088 

100mm 

100mm 

     15mm 

40cm 

30cm 

Toleranzen aller Abmessungen von +/- 10% 



                           
Warntafeln 

 

      

30cm 

12cm 

10mm 

10mm 

mind.65mm 
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